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§ 7 GRBG
 GRBG - Grundrechtsbeschwerde-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Das Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes hat auszusprechen, ob eine Verletzung des Grundrechtes auf

persönliche Freiheit stattgefunden hat, und erforderlichenfalls die angefochtene Entscheidung oder Verfügung

aufzuheben.

2. (2)Wird der Beschwerde stattgegeben, so sind die Gerichte verpflichtet, mit den ihnen zu Gebote stehenden

rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Obersten Gerichtshofes entsprechenden

Rechtszustand herzustellen.
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